
Allgemeine Bedingungen für Kredite und Darlehen                                    
 „Kredit“ im Sinne dieser Bedingungen sind sämtliche Kredite und Darlehen.

1.     Einschränkung der Übertragbarkeit: 
Der Anspruch auf Auszahlung des Kredits ist nur mit Zustimmung
der Bank abtretbar oder verpfändbar.

2.     Aufrechnungsbefugnis: 
Der Kreditnehmer kann gegen Forderungen der Bank nur auf-
rechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind.

3.     Kreditkonto und Kostenverrechnung: 
Die Bank wird dem Kreditnehmer soweit erforderlich Kreditkon-
ten einrichten. Kosten können mit der nächsten fälligen Lei-
stungsrate verrechnet werden. Soweit nichts anderes vereinbart,
wird der Kredit dem angegebenen Rückzahlungskontogutge-
schrieben, dem auch fällige Beträge belastet werden.

4.     Kreditrahmen, Überschreitungen: 
Der Kreditnehmer kann Verfügungen nur im Rahmen des einge-
räumten Kredits vornehmen. Sollte es dennoch zu einer Inan-
spruchnahme  über den Rahmen des eingeräumten Kredits hinaus
kommen, so ist der darüber hinausgehende Betrag unverzüglich
an die Bank zu zahlen; für derartige Überziehungen fällt ein
höherer Überziehungszins an, der sich nach der mit der Bank ge-
troffenen Vereinbarung und den Informationen richtet, die die
Bank dem Kreditnehmer übermittelt. Auch wenn Überschreitun-
gen des eingeräumten Kredits geduldet worden sind, erweitern
diese nicht den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen.

5      Anpassung von Zinsen und Entgelten: 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Bank berechtigt, einen
veränderlichen Sollzinssatz den Veränderungen ihrer wechseln-
den und bei Vertragsabschluss oft nicht überschaubaren künfti-
gen Refinanzierungsmöglichkeiten anzupassen. Zinsschwankun-
gen am Geldmarkt werden an den sich ändernden Durchschnitts-
sätzen für EURIBOR-Dreimonatsgeld erkennbar, die jeweils für
den vorausgehenden Monat in den Monatsberichten der Deut-
schen Bundesbank veröffentlicht werden. Die Bank überprüft den
Sollzinssatz spätestens zum Ende eines jeden Monats. Erhöht sich
der letzte veröffentlichte Monatsdurchschnitt für den EURIBOR-
Dreimonatsgeld gegenüber dem bei Vertragsschluss bzw. bei der
letzten Konditionenanpassung bzw. bei Ablauf der Sollzinsbin-
dung ermittelten Monatsdurchschnitt um mindestens 0,25 Pro-
zentpunkte, so kann die Bank den Sollzinssatz unter Berücksichti-
gung ihrer Refinanzierungsmittel nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) anheben; entsprechend wird die Bank den Sollzinssatz nach
billigem Ermessen senken, wenn sich der Monatsdurchschnitt für
EURIBOR-Dreimonatsgeld um mindestens 0,25 Prozentpunkte er-
mäßigt hat. Bei der Leistungsbestimmung wird sich die Bank an
der Zinsgestaltung orientieren, die bei Vertragsabschluss bestan-
den hat. Die Sollzinsanpassung wird wirksam, nachdem die Bank
den Kreditnehmer unterrichtet hat über den angepassten Sollzins,
die angepasste Höhe der Teilzahlungen und die Zahl und die Fäl-
ligkeit der Teilzahlungen, sofern sich diese ändern. Die Unterrich-
tung erfolgt binnen eines Monats nach Überprüfung. Bei einer
Sollzinssatzbindung können Anpassungen frühestens mit deren
Ablauf erfolgen. Sofern keine neue Sollzinssatzvereinbarung ge-
troffen wird, kann die Bank entweder den ursprünglich vereinbar-
ten gebundenen Sollzinssatz als veränderlichen Sollzinssatz fort-
gelten lassen oder den jeweiligen Durchschnittszinssatz für Kredi-
te dieser Art, welcher im vorausgehenden Monat in den Monats-
berichten der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wurde, als
veränderlichen Sollzinssatz zugrunde legen. Diesen Sollzinssatz
überprüft die Bank anschließend nach den eingangs getroffenen
Regelungen.
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in
Anspruch genommen werden (zum Beispiel Kontoführung) wer-
den dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung

einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das
Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden die Änderun-
gen angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Ver-
trag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die
gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

6      Tilgungsplan: 
Ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Kredits bestimmt, kann
der Kreditnehmer vom Kreditgeber jederzeit einen Tilgungsplan
verlangen.

7      Ordentliche Kündigung oder vorzeitige Erfüllung des Kredit-
nehmers

7.1   Kündigung von Krediten mit Sollzinsbindung: 
Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag mit einem gebunde-
nen Sollzinssatz ganz oder teilweise kündigen, 
– wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimm-

ten Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den Sollzins-
satz getroffen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
einem Monat, frühestens für den Ablauf des Tages, an dem die
Sollzinsbindung endet; ist eine Anpassung des Sollzinssatzes in
bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so kann
der Kreditnehmer jeweils nur für den Ablauf des Tages, an dem
die Sollzinsbindung endet, kündigen;

– in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständi-
gen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs
Monaten; wird nach dem Empfang des Kredits eine neue Verein-
barung über die Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz ge-
troffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die Stelle
des Zeitpunktes des Empfangs.

7.2   Kündigung von Krediten mit veränderlichem Sollzinssatz: 
Enthält der Kreditvertrag einen veränderlichen Sollzinssatz, kann
der Kreditnehmer den Kreditvertrag jederzeit unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

7.3   Kündigung von unbefristeten Verbraucherdarlehen: 
Der Kreditnehmer kann einen Verbraucherdarlehensvertrag, bei
dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, ganz oder
teilweise kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Dies gilt nicht für
Immobiliardarlehensverträge gemäß § 503 BGB.

7.4   Unterlassene Rückzahlung: 
Eine Kündigung des Kreditnehmers gilt als nicht erfolgt, wenn er
den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirk-
samwerden der Kündigung zurückzahlt.

7.5   Vorzeitige Rückzahlung: 
Unabhängig von den dargestellten Kündigungsregelungen kann
der Kreditnehmer seine Verbindlichkeiten aus dem Verbraucher-
darlehensvertrag jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen.
Dies gilt nicht für Immobiliardarlehen gemäß § 503 Abs. 1 BGB.
Bei befristeten Darlehensverträgen mit einem für die gesamte
Vertragslaufzeit oder für einen bestimmten Zeitraum gebunde-
nen Sollzinssatz kann eine Vorfälligkeitsentschädigung (vgl.Num-
mer 12) anfallen.

8      Außerordentliche Kündigung des Kreditnehmers: 
Eine fristlose Kündigung kann der Kreditnehmer nur dann aus-
sprechen, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem
Kreditnehmer – auch unter angemessener Berücksichtigung der
berechtigten Belange der Bank – unzumutbar werden lässt, den
Kreditvertrag fortzusetzen.



Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag, bei dem ein gebun-
dener Sollzinssatz vereinbart und der Kredit durch ein Grundpfan-
drecht gesichert ist, nach Ablauf von sechs Monaten nach vollstän-
digem Empfang des Kredits unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von drei Monaten vorzeitig kündigen, wenn seine berechtig-
ten Interessen dies gebieten. Ein solches Interesse liegt insbeson-
dere vor, wenn der Kreditnehmer ein Bedürfnis nach einer ander-
weitigen Verwertung der zur Sicherung des Kredits beliehenen
Sache hat.

9      Ordentliche Kündigung der Bank
9.1   Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Unternehmern: 

Kredite und Kreditzusagen gegenüber Unternehmern, für die we-
der eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen. Die  Bank wird bei der Ausübung dieses
Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditneh-
mers Rücksicht nehmen.

9.2   Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Verbrauchern: 

Kredite und Kreditzusagen gegenüber Verbrauchern, für die we-
der eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart ist, kann die Bank jederzeit unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von mindestens zwei Monaten kündigen. Kredite
und Kreditzusagen, die auf einem laufenden Zahlungsverkehrs-
konto gemäß § 504 BGB als eingeräumte Überziehungsmöglich-
keit zur Verfügung gestellt werden, und die der Verbraucher auf
Aufforderung der Bank oder spätestens nach drei Monaten
zurückzuzahlen hat sowie auf einem laufenden Konto geduldete
Überziehungen kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses
Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditneh-
mers Rücksicht nehmen.

10    Außerordentliche Kündigung der Bank
10.1 Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes: 

Die Bank kann den Kreditvertrag bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes (Nr. 19 Abs. 3 AGB), der ihr die Fortsetzung des Kreditver-
hältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf
einer Kündigungsfrist unzumutbar werden lässt, ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kündigen. Soweit der wichtige Grund in der
Verletzung einer Pflicht aus dem Kreditvertrag besteht, wird die
Bank erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten
Frist oder nach erfolgloser Abmahnung kündigen.
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn
– der Kreditnehmer nicht regelmäßig der Offenlegung seiner

wirtschaftlichen Verhältnisse nach Nummer 16 dieser Bedingun-
gen nachkommt;

– das von der Bank finanzierte oder beliehene Objekt ohne ihre
Zustimmung veräußert wird;

– die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Belei-
hungsobjektes ganz oder eines seiner Teile angeordnet wird;

– Prämien auf eine an die Bank abgetretene Lebensversicherung
nicht pünktlich bezahlt werden oder eine solche Versicherung
gekündigt wird

– oder planmäßige Sparleistungen auf einen an die Bank abgetre-
tenen Bausparvertrag nicht pünktlich bezahlt werden oder der
Bausparvertrag gekündigt wird.

10.2 Kündigung bei wesentlicher Verschlechterung in den Vermö-
gensverhältnissen: 

Wenn in den Vermögensverhältnissen des Kreditnehmers oder in
der Werthaltigkeit einer für den Kredit gestellten Sicherheit eine
wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht,
durch die die Rückzahlung des Kredits, auch unter Verwertung
der Sicherheit(en), gefährdet wird, kann die Bank den Kreditver-
trag vor Empfang des Kredits im Zweifel stets, nach Empfang nur
in der Regel fristlos kündigen.

10.3 Kündigung wegen Zahlungsverzugs: 

Wegen Zahlungsverzugs kann die Bank nur kündigen
– bei Krediten für gewerbliche Zwecke oder eine selbstständige

berufliche Tätigkeit, wenn der Kreditnehmer mit der Zahlung
von fälligen Leistungen länger als 14 Tage in Verzug ist und auch
nach Nachfristsetzung durch die Bank von mindestens weiteren
14 Tagen nicht zahlt.

– bei Immobiliardarlehen im Sinne von § 503 Abs. 1 BGB mit Ver-
brauchern, wenn der Kreditnehmer mit mindestens zwei aufein-
anderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und minde-
stens 2,5 Prozent des Nennbetrags des Kredits in Verzug ist und
die Bank dem Kreditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist
zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung ge-
setzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die ge-
samte Restschuld verlange.

– bei allen sonstigen Verbraucherkrediten, wenn der Kreditnehmer
mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz
oder  teilweise und mindestens zehn Prozent, bei einer Laufzeit
von über 36 Monaten mit mindestens fünf Prozent des Nennbe-
trags des Kredits in Verzug ist und die Bank dem Kreditnehmer er-
folglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Be-
trags mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung in-
nerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.

11    Verfahren und Abwicklung im Kündigungsfall
11.1 Kündigung: 
Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen
Vertragsteil. Die Kündigung der Bank erfolgt durch Erklärung in
Textform.

11.2 Freistellung: 
Bei der Beendigung des Kreditverhältnisses hat der Kreditnehmer
die Bank von ihren Verpflichtungen freizustellen. Dies gilt auch,
wenn die Bank bei einer vereinbarten Laufzeit den Avalkredit vor-
zeitig aus wichtigem Grund kündigt (Nr. 19 Abs. 3 AGB). Die Bank
ist nicht verpflichtet, vor der Kündigung im Rahmen des geneh-
migten Kredits ausgestellte Wechsel oder Schecks einzulösen, die
am Tag der Kündigung oder später vorgelegt werden.

11.3 Rücksichtnahme auf Belange des Kreditnehmers: 
Die Bank wird bei der Ausübung ihres Kündigungsrechts auf die
berechtigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht nehmen und
ist jederzeit zu einem Gespräch über die Möglichkeiten einer ein-
verständlichen Regelung bereit.

11.4 Frist zur Abwicklung: 
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem
Kreditnehmer für die Abwicklung eine angemessene Frist einräu-
men.

12    Schadensersatz
12.1 Nichtabnahmeentschädigung: 
Bei Nichtabnahme des Kredits trotz Nachfristsetzung kann die
Bank einen daraus entstehenden Schaden auf den endgültig nicht
zur Auszahlung kommenden Kreditbetrag ersetzt verlangen.

12.2 Vorfälligkeitsentschädigung/-entgelt bei Immobiliarkredit-
verträgen: 

Im Fall der vorzeitigen Kündigung eines Immobiliarkreditvertrags
(vgl. Nummer 8 Absatz 2) hat der Kreditnehmer der Bank denjeni-
gen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der vorzeitigen Kündi-
gung entsteht. Wenn dem Kreditnehmer ein Kündigungsrecht
nicht zusteht, kann sich die Bank gegen Zahlung eines Vorfällig-
keitsentgelts ausnahmsweise mit der vorzeitigen ganzen oder
teilweisen Kreditrückzahlung einverstanden erklären. Die Höhe
des daraus entstehenden Schadens bestimmt die Bank nach den
dann bestehenden Marktverhältnissen. Das Bearbeitungsentgelt
erstattet die Bank nicht anteilig zurück.

12.3 Vorfälligkeitsentschädigung bei Verbraucherkreditverträgen
(ausgenommen Immobiliarkreditverträge): 

Im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eines Verbraucherkreditver-
trags (vgl. Nummer 7.5) ist der Schaden zu ersetzen, der aus der
vorzeitigen Rückzahlung entsteht. Diesen Schaden wird der Kre-
ditgeber nach den vom Bundesgerichtshof für die Berechnung
vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbedingungen
berechnen, die insbesondere
• ein zwischenzeitlich gesunkenes Zinsniveau,
• die für den Kredit ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme,
• den dem Kreditgeber entgehenden Gewinn,
• den mit der vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwal-

tungsaufwand
sowie



• die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und
Verwaltungskosten

berücksichtigen.
Die Vorfälligkeitsentschädigung wird folgende Beträge nicht
überschreiten:
• ein Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der

vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung weniger als ein
Jahr beträgt,0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags,

• den Betrag der Sollzinsen, den der Kreditnehmer in dem Zeit-
raum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzah-
lung entrichtet hätte.

Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen,
wenn die Rückzahlung aus den Mitteln einer Versicherung be-
wirkt wird, die aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung im
Kreditvertrag abgeschlossen wurde.

12.4 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung: 
Wird bei einem Kredit mit Sollzinssatzbindung vor Ablauf der Soll-
zinsbindungsfrist dieser durch die Kündigung der Bank fällig, hat
der Kreditnehmer den durch die vorzeitige Rückzahlung entste-
henden Schaden (vgl. Nummer 12.2) zu ersetzen.

13    Verzug: 
Bei kalendermäßig bestimmten Geldleistungen, die der Kredit-
nehmer aufgrund des Kreditvertrags schuldet (wie z. B. Leistungs-
raten und Zinsen), tritt Verzug bei nicht termingemäßer Zahlung
ein. Sofern nicht die Bank einen höheren oder der Kreditnehmer
einen niedrigeren Verzugsschaden nachweist, sind die Geldlei-
stungen ab Verzug für das Jahr mit fünf Prozentpunkten über
dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.
Bei Immobiliardarlehen mit Verbrauchern beträgt der Verzugs-
zinssatz für das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte über dem jeweili-
gen Basiszinssatz.
Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für den
Kreditnehmer haben (z. B. Zwangsverkauf) und die Erlangung ei-
nes Kredits erschweren.

14    Fälligkeit der Forderung im Insolvenzfall: 
Sämtliche Forderungen der Bank werden fällig mit der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens.

15    Gesamtschuldner: 
Mehrere Kreditnehmer haften als Gesamtschuldner. Jeder Kredit-
nehmer kann allein über den eingeräumten Kredit verfügen.

16    Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse: 
Der Kreditnehmer ist während der Laufzeit des Kredits verpflich-
tet, der Bank auf Verlangen jederzeit alle gewünschten Auskünfte
über seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen und alle ge-
wünschten Unterlagen jeweils unterschrieben und mit Datum ver-
sehen zur Verfügung zu stellen, damit sich die Bank ein klares,
zeitnahes Bild über seine wirtschaftliche Lage machen sowie die
Anforderungen des § 18 KWG und der Bankenaufsicht erfüllen
kann. Bei nicht bilanzierenden Kreditnehmern kann es sich bei
den gewünschten Unterlagen insbesondere handeln um die Ein-
kommens- und Vermögensaufstellungen einschließlich aller Ver-
bindlichkeiten, die Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Über-
schussrechnung), die Kopien der Steuerbescheide bzw. der Steue-
rerklärungen sowie bei bilanzierenden Kreditnehmern insbeson-
dere um den testierten oder bestätigten Jahresabschluss mit An-
hang und Lagebericht sowie den Konzernabschluss jeweils mit
den dazugehörigen Geschäfts- und/oder Prüfungsberichten. Soll-
te die Vorlage der Unterlagen nicht innerhalb von neun Monaten
nach Ende des Kalenderjahres bzw. des Geschäftsjahres möglich
sein, wird der Kreditnehmer die Unterlagen zunächst in vorläufi-
ger Form (z. B. Steuererklärung, Zwischenabschluss, vorläufiger
Jahresabschluss) einreichen.

17    Versicherungen: 
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, Sicherungsgut samt Zubehör
entsprechend der vertraglichen Vereinbarung in ausreichender
Höhe zu versichern und dies der Bank jederzeit, insbesondere
durch Vorlegen der Versicherungsscheine, nachzuweisen. Der Kre-
ditnehmer hat dafür einzustehen, dass diese Verpflichtungen
auch dann erfüllt werden, wenn ihm das Sicherungsgut nicht
gehört.

18    Miet-/Pachtvorauszahlungen: 
Jede Art von Finanzierungsbeiträgen, wie beispielsweise Bauko-
stenzuschüsse, Miet- oder Pachtvorauszahlungen, die von Mietern
oder Pächtern zu übernehmen sind, bedürfen der Zustimmung
der Bank.

19    Auszahlungsvoraussetzungen: 
Der Kredit kann erst in Anspruch genommen werden, wenn sämt-
liche vertraglichen Bedingungen erfüllt sind, die vorgesehenen Si-
cherheiten bestellt wurden und die Bank deren Ordnungsmäßig-
keit geprüft hat. Bei Baukrediten erfolgt die Auszahlung üblicher-
weise nach Baufortschritt. Die Auszahlung des Kredits kann ver-
weigert werden, wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird,
dass die Rückzahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des
Kreditnehmers gefährdet ist. Ist eine Zeit für die Rückzahlung des
Kredits nicht bestimmt, kann die Auszahlung des Kredits auch aus
sonstigem sachlichen Grund verweigert werden.

20    Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

20.1 Nachsicherheiten bei Krediten über 75.000 EUR:
Bei Verbraucherkrediten mit einem Nettokreditbetrag über
75.000 EUR und bei Nichtverbraucherkrediten kann die Bank vom
Kreditnehmer bei einer Verschlechterung oder erheblichen Ge-
fährdung seiner Vermögenslage oder der eines Mithaftenden
oder eines Bürgen oder bei einer Veränderung des Sicherungs-
werts der im Vertrag vorgesehenen zu bestellenden Sicherheiten,
durch die das Risiko der nicht ordnungsgemäßen Rückführung des
Kredits gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss nicht un-
wesentlich erhöht wird, Bestellung zusätzlicher geeigneter Sicher-
heiten nach ihrer Wahl verlangen, auch wenn bisher keine Bestel-
lung von Sicherheiten vereinbart war. Das Gleiche gilt, wenn die
Angaben über die Vermögensverhältnisse des Kreditnehmers, ei-
nes Mithaftenden oder eines Bürgen sich nachträglich als unrich-
tig herausstellen.

20.2 Ersatzsicherheit bei Krediten bis zu 75.000 EUR: 
Bei Verbraucherkrediten mit einem Nettokreditbetrag bis zu
75.000 EUR kann die Bank vom Kreditnehmer die  Bestellung einer
Ersatzsicherheit verlangen, wenn die im Kreditvertrag angegebe-
ne Sicherheit zerstört wird oder einen erheblichen Wertverlust er-
litten hat.

20.3 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten: 

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die
Bank eine angemessene Frist einräumen.

21    Sicherungsübereignung:
Kreditnehmer und Bank sind darüber einig, dass das Eigentum an
dem Sicherungsgut und dem Zubehör mit dem Tag des Vertrags-
abschlusses auf die Bank übergeht. Die Übergabe des Sicherungs-
guts wird gemäß § 930 BGB durch die Vereinbarung ersetzt, dass
es der Kreditnehmer unentgeltlich und sorgfältig für die Bank ver-
wahrt. Befindet sich das Sicherungsgut im Besitz eines Dritten, so
tritt der Kreditnehmer hiermit seinen Herausgabeanspruch an die
Bank ab. 
Im Fall eines Umtauschs des übereigneten Sicherungsguts besteht
Einigkeit darüber, dass die Ersatzgegenstände mit Inbesitznahme
an die Bank übereignet sind. Falls der realisierbare Wert aller Si-
cherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend über-
steigt, hat die Bank auf Verlangen des Sicherungsgebers Sicher-
heiten nach ihrer Wahl freizugeben.

22    Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

22.1 Einigung über das Pfandrecht: 
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank zur
Sicherung aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbin-
dung ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an
denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Ge-
schäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die
Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem
Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbin-
dung zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontogutha-
ben).



22.2 Ausnahmen vom Pfandrecht: 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Ver-
fügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck
verwendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung ei-
nes Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf
diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebe-
nen Genussrechte, für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus
nachrangigen Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die
die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt.

22.3 Zins- und Gewinnanteilscheine: 
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehören-
den Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

23    Abtretung
23.1
Ansprüche auf Arbeitseinkommen im Sinne von § 850 ZPO sind
Lohn- und Gehaltsforderungen sowie auch alle sonstigen auf dem
Arbeitsverhältnis mit dem jeweiligen Arbeitgeber beruhenden
oder sich aus dem Zusammenhang hiermit ergebenden Ansprüche
(einschl. solcher auf einmalige Vergütungen), insbesondere Provi-
sionen, Erfindungsvergütungen, Abfindungsansprüche, Renten
und Ruhegehaltsansprüche. Sozialleistungsansprüche sind insbe-
sondere Ansprüche auf Zahlung von Arbeitslosengeld, Arbeitslo-
sengeld II, Insolvenzgeld, Krankengeld sowie Renten der Deut-
schen Rentenversicherung, berufsständischer Versorgungswerke
und privater Rentenversicherungen.

23.2 
Der Kreditnehmer verpflichtet sich, der Bank jeden Wechsel des
Arbeitgebers/Dienstberechtigten unverzüglich anzuzeigen.

23.3 
Die Bank wird die Abtretung dem Drittschuldner zunächst nicht
anzeigen. Ist der Schuldner seit zwei Monaten mit der Zahlung in
Verzug, so kann die Bank unter Nennung des Betrags, mit dem
sich der Schuldner in Verzug befindet, und Fristsetzung von min-
destens einem Monat dem Sicherungsgeber die Verwertung
androhen. Nach Ablauf der Frist ist die Bank berechtigt, dem
Drittschuldner die Abtretung in dem zur Begleichung des genann-
ten Betrags erforderlichen Umfang anzuzeigen* und insoweit die
abgetretenen Forderungen einzuziehen.
Einer Androhung bedarf es nicht, wenn der Schuldner sich nach
einer ordentlichen Kündigung seitens der Bank bzw. nach einer
einvernehmlichen Aufhebung des Kreditverhältnisses mit seinen
Verbindlichkeiten in Zahlungsverzug befindet oder wenn die
Bank das Kreditverhältnis aus wichtigem Grund gekündigt hat.
Dies gilt nicht, wenn Schuldner und Sicherungsgeber verschiedene
Personen sind.

23.4
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze
nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen
des Sicherungsgebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben.

24 Auslagen, Kosten, Notarkosten: 
Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Ausla-
gen und Kosten sind vom Kreditnehmer zu tragen. Dies gilt auch
für Notarkosten und Kosten, die sich aus der Beauftragung der zu-
ständigen genossenschaftlichen Treuhandstelle ergeben.

25    Verjährung: 
Die Ansprüche aus dem Kreditvertrag verjähren nach Ablauf von
fünf Jahren, beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem diese
Ansprüche fällig werden.

26    Abbedingung von § 193 BGB: 
Die Parteien bedingen die Regel des § 193 BGB ab, wonach dann,
wenn an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine
Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken ist
und der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen
Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsort staatlich aner-
kannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend fällt, an die
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag tritt. Durch das Ab-
bedingen dieser Regelung kann beispielsweise die Fälligkeit einer
Rate auch an einem allgemeinen Feiertag, einem Sonnabend oder
einem Sonntag eintreten.

27    Werbewiderspruch: 
Der Verwendung der Daten für Werbezwecke kann jederzeit wi-
dersprochen werden.

28    Aufsichtbehörde: 
Die für den Kreditgeber zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt
a. M.

29    Einbeziehung AGB: 
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Bank. Der Wortlaut dieser Be-
dingungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen
werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausgehän-
digt.

30    Sonstige Bedingungen: 
Jede Änderung oder Ergänzung des Kreditvertrags oder eine Ver-
einbarung über dessen Aufhebung bedarf, um Gültigkeit zu er-
langen, der Schriftform. Gleiches gilt für die Änderung des Schrift-
formerfordernisses. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trags nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sein
bzw. nicht durchgeführt werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil gewor-
den oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach
den gesetzlichen Bestimmungen.

* Vordruck 232 050 verwenden.
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